
Beratung zur Antragsstellung beim Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) 

Das Ergänzende Hilfesystem (EHS) mit dem Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) unterstützt 
Menschen, die zwischen dem 23. Mai 1949 und dem 30. Juni 2013 als Kind oder 
Minderjährige*r in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt im familiären/ 
familienähnlichen oder institutionellen Kontext wurden. 

Betroffene benötigen häufig mehr und andere Unterstützung zur Linderung der Folgen, als 
die gängigen Leistungsträger (Kranken-/Pflegekasse, Rentenversicherung etc.) übernehmen. 
Diese Lücke kann durch den FSM aufgefangen werden. Nach Bewilligung des Antrags können 
Leistungen bis 10.000 € (in bestimmten Fällen bis 15.000 €) übernommen werden. Weitere 
Informationen zum Fonds finden Sie hier: www.fonds-missbrauch.de  

Der Notruf ist als Beratungseinrichtung qualifiziert, um die Antragstellung zu unterstützen.  

Wir beraten Betroffene zu möglichen Leistungen, bearbeiten gemeinsam den Antrag und 

begleiten auch bei weiteren Fragen.  

Bei Interesse an einer Beratung zum FSM können Sie sich unter fondsberatung@notruf-

koeln.de melden oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir melden 

uns innerhalb von wenigen Tagen zurück.  

Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich.  

Wenn Sie sich nicht sicher nicht, ob der FSM für Sie eine passende Option ist, melden Sie sich 

gerne ebenfalls.  
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